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Kernkompetenz Facility Management
HFK Rechtsanwälte haben sich bereits 1975 auf das Recht 
der Immobilie spezialisiert. Zunächst standen das Bau- 
und Architektenrecht im Fokus, später kamen alle weiteren 
Rechtsgebiete hinzu, die für den Lebenszyklus einer Immo-
bilie und damit auch für das Facility Management (FM) von 
Bedeutung sind. HFK Rechtsanwälte verstehen sich daher 
als Spezialisten für das Recht des FM, zumal das FM signi-
fikante Überschneidungen mit den Kernkompetenzen der 
HFK Rechtsanwälte, dem privaten Bau- und Vergaberecht 
auf der einen und dem Immobilienwirtschaftsrecht auf der 
anderen Seite, aufweist. HFK Rechtsanwälte bieten daher 
neben den klassischen Beratungsfeldern wie Bau-, Immo-
bilienwirtschafts- und Vergaberecht insbesondere kompe-
tente anwaltliche Begleitung in allen Bereichen des FM an.

DER FACILITY MANAGEMENT-VERTRAG 
In Zeiten der Finanzkrise sind Produktionsunternehmen 
wie Eigentümer und Nutzer von Büro- oder Handelsimmo-
bilien gezwungen, über Einsparungen und Optimierun-
gen beim Betrieb ihrer Immobilien nachzudenken. Daher 
kommt dem FM als professionellem Unterstützungspro-
zess eine entscheidende Bedeutung zu, weil das FM einen 
wesentlichen Beitrag zur Bau- und Betriebskostensenkung 
bei gleichzeitiger Erhaltung oder Verbesserung der Funkti-
onalität leistet und deshalb Ausdruck nachhaltigen Wirt-
schaftens ist. Um Kosteneinsparungen zu erreichen, muss 
hierfür nicht nur ein rechtlicher Rahmen geschaffen wer-
den, vielmehr müssen insbesondere vorhandene Risiken 
ermittelt und minimiert werden.

Das FM als relativ junge Form einer Dienstleistung unter-
liegt einem laufenden Wandel und einer stetigen Entwick-
lung. Hinzu kommt, dass das FM in zahlreichen Varianten 
denkbar ist und tatsächlich auftritt. Dies mag ein Grund 
dafür sein, dass das FM auch im juristischen Schrifttum 
bislang nicht systematisch erfasst wurde und weitgehend 
unbehandelt blieb. Auch die Gesetzgebung sieht bisher kein 
eigenständiges FM-Recht vor, sodass eine Vielzahl zumeist 
nicht systematisierter einzelgesetzlicher Vorschriften sowie 
technischer Normen und Richtlinien aus verschiedenen Be-
reichen sowohl des Zivil- als auch des öffentlichen Rechts zu 
beachten ist. Dies reicht von den grundlegenden Regelungen 
des BGB (Miet-, Werk- und, Dienstvertrag, Verjährungsrege-
lungen, Schadensersatzrecht, Verkehrssicherungspflichten 

etc.) über DIN-Vorschriften und Technische An-
weisungen bis hin zu den Immissionsschutz-
gesetzen des Bundes und der Länder und den 
Regelungen in gemeindlichen Satzungen 
(etwa wenn Reinigungspflichten Anwohnern 
auferlegt werden). Vor diesem Hintergrund 
gewinnt der professionelle und konstrukti-
ve Umgang mit dem Recht des FM zuneh-
mend an Bedeutung.

Einführung in das FM
Die GEFMA-Richtlinie 100 – 1 als Basis-
richtlinie der German Facility Manage-
ment Association (GEFMA) definiert 
das FM als eine Managementdisziplin, 
die durch eine ergebnisorientierte 
Handhabung von Facilities (Objekte) 
und Services (Dienstleistungen) im 
Rahmen geplanter, gesteuerter und 
beherrschter Facility-Prozesse eine Befriedigung der 
Grundbedürfnisse von Menschen am Arbeitsplatz zur Un-
terstützung der Unternehmens- und Kernprozesse und Er-
höhung der Kapitalrentabilität bewirkt.

Das FM untergliedert sich grundsätzlich  
in 3 Teilbereiche (3-Säulen-Modell): 
– technisches FM / GM 
Energiemanagement, Modernisierung, Optimierung,  
Sanierung, Umbau, Wartung
– kaufmännisches FM / GM 
Verwaltung/Vermietung, Rechnungswesen, Vertrags-
management, Einkaufsmanagement, Materialbeschaf-
fung, Inventarverwaltung, Budgetverwaltung, Control-
ling, Berichtswesen, Benchmarking
– infrastrukturelles FM / GM 
Flächenmanagement, Reinigung, Catering/Automaten-
versorgung, Hausmeisterdienste, Bürodienstleistungen, 
Pförtnerdienste, Post-/Telefondienste, Fuhrparkmanage- 
ment, EDV-Dienste



Das FM ist in das Gesetz- und Normungswesen eingebun-
den. Alle Teilgebiete des FM unterliegen Gesetzen, Verord-
nungen, Unfallverhütungsvorschriften, technischen Regel-
werken wie z. B. DIN-Normen, etc. Dabei ist zwischen den 
Normen, die die zivil-, insbesondere die vertragsrechtlichen 
Beziehungen der Beteiligten regeln, und den öffentlich-
rechtlichen Normen, wie z. B. den Arbeitsschutzvorschrif-
ten zu unterscheiden. Daneben gibt es Regelwerke, die der 
Strukturierung und Systematisierung des FM, der Schaf-
fung einer „gemeinsamen Sprache“, der Vereinheitlichung 
und Standardisierung und der Formulierung eines „Stan-
des der Technik“ dienen (z. B. GEFMA-Richtlinie 100 – 1). Nach 
der Rechtsprechung sind diese technischen Standards Min-
deststandards, die zu beachten sind, anderenfalls ein Man-
gel vorliegt (BGHZ 139, 16).

Green Building und Gebäudesubstanzanalyse 
als wichtige Trends im FM 
Es ist Aufgabe des FM, den Unternehmen Einspar- und Op-
timierungspotenziale durch eine innovative Produktpalette 
deutlich zu machen. Daher müssen Dienstleister dem Kun-
den den wirtschaftlichen Nutzen des FM vermitteln. Effekti-
ve Möglichkeiten hierzu sind die Gebäudesubstanzanalyse 
und das Green Building.

Die Gebäudesubstanzanalyse umfasst die systematische 
Analyse der Liegenschaft (mithin auch der Grundstückssitu-
ation in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht) und hilft, Ein-
sparpotentiale zu ermitteln und vorhandene Gebäude- und 
Liegenschaftsrisiken, die mit der spezifisch rechtlichen Pro-
blematik der Betreiberverantwortlichkeit in engem Zusam-
menhang stehen, systematisch zu erfassen (vgl. Verkehrs-
sicherungspflichten beim Entfernen von Baumwurzeln, OLG 
Celle vom 14.05.2009, 8 U 191/08, IBR-online, Werkstatt-Beitrag 
vom 09.06.2009). Diese Risikoanalyse ist nicht nur für den 
Facility Manager, sondern auch für das betroffene Unter-
nehmen von entscheidender Bedeutung. Als ein hervorste-
chendes Beispiel unter vielen sei hier die Problematik des 
Brandschutzes genannt (vgl. OLG Hamm vom 09.01.2009, 
IMR 2009,170; OLG Frankfurt vom 11.03.2008, IBR 2008, 279). 

Allerdings ist nicht nur die Kenntnis des Ist-Zustandes von 
entscheidender Bedeutung, sondern darauf aufbauend 
auch ein ordnungsgemäßes Handeln und dessen Doku-
mentation. Die Erarbeitung eines Katalogs von Hand-
lungsempfehlungen bzw. -anweisungen auf der Basis ei-
ner vollständigen Dokumentation ist Aufgabe des FM. Die 
Dokumentation ist wesentliche Grundlage der Exkulpati-
on in Bezug auf mögliche Haftungsrisiken (vgl. Verkehrs-
sicherungspflichten beim Betrieb eines Parkplatzes, OLG 
Saarbrücken vom 09.09.2008, 4 U 114/08, IBR 2009,1012; 
keine Haftung bei ordnungsgemäßer Übertragung von 
Verkehrssicherungspflichten auf Dritte, OLG Frankfurt 
vom 19.02.2008, NJW-RR 2008, 1476). 

Green Building soll schädliche Auswirkungen auf Gesund-
heit und Umwelt vermindern und zugleich die Ressour
ceneffizienz von Gebäuden in den Bereichen Energie, Was-
ser, Material, etc. erhöhen. Gewünschter Nebeneffekt ist die 

Generierung des damit verbundenen Einsparpotenzials. 
Dabei wird unter dem Diktat wirtschaftlicher Optimierung 
der Fokus der Unternehmen im Rahmen des Green Buil-
dings eher auf dem zweiten Aspekt liegen. Der tatsächliche 
Einsatz von Methoden des Green Buildings generiert zahl-
reiche wirtschaftliche und außerwirtschaftliche Vorteile:

– � �Reduzierung der Betriebskosten durch erhöhte Produk-
tivität und verminderten Verbrauch von Energie, Wasser, 
Material und sonstigen Ressourcen,

–  �Schutz der Gesundheit der Gebäudenutzer (Besucher und 
Mitarbeiter), z. B. dank verbesserter Innenluftqualität, und 
dadurch Erhöhung der Produktivität der Mitarbeiter,

–  reduzierte Umweltbelastung. 

Dabei ist von großer Bedeutung, dass es nicht nur internati-
onale Zertifizierungssysteme gibt (LEED- Zertifizierungssys-
tem, „Leadership in Energy & Environmental Design“), son-
dern z. B. auch die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges 
Bauen e. V. (DGNB), die zusammen mit dem Bundesinnen-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung das 
deutsche Gütesiegel „Nachhaltiges Bauen“ entwickelt hat. 
DGNB-Auditoren stellen dabei ein Nachhaltigkeitszertifikat 
für Bauwerke aus, welches auf Grundlage der Lebenszyk-
lusbetrachtung die ökonomischen, ökologischen sowie kul-
turellen und funktionellen Aspekte bewertet. Ein solches 
Gütesiegel kann als Marketinginstrument eingesetzt und 
vertragsrechtlich als Qualitätsstandard im Sinne einer Be-
schaffenheitsvereinbarung herangezogen werden. Die Ver-
leihung des Siegels oder sonstiger einschlägiger Zertifikate 
gehört dann zur vertraglich geschuldeten Eigenschaft. Tritt 
der Erfolg, also die Verleihung des Siegels nicht ein, liegt ein 
Mangel vor (BGH, Urt. v. 13.03.2008, VII ZR 194/06, NJW 2008, 
2106 (2108)), der wiederum Gewährleistungsansprüche des 
Nutzers begründet.

Betreiberverantwortung
Die Haftung des FM-Unternehmens und Managers steht 
rechtlich im Mittelpunkt. Mit jeder durch Vertrag oder 
Gesetz auferlegten Pflicht  geht die drohende Haftungsin-
anspruchnahme für den Fall, dass diese Pflicht nicht oder 
nicht ordnungsgemäß erfüllt wird, einher.

Daher ist dringend anzuraten, zusammen mit einem FM-
Rechtsexperten für seinen konkreten Managementbereich 
die maßgeblichen, zu erfüllenden Pflichten und übertrage-
nen Verantwortlichkeiten herauszuarbeiten und ein Kon
zept / Pflichtenheft zu erstellen, dessen konsequente Be-
achtung und Umsetzung eine Haftungsinanspruchnahme 
zuverlässig vermeidet. Die den Betreiber im Rahmen des 
FM treffenden Verantwortlichkeiten ergeben sich aus Ver-
trag und Gesetz (BGH vom 13.11.2008, IBR 2009, 118) und – 
nicht minder bedeutsam – aus der wirtschaftlichen Verant-
wortung gegenüber dem Eigentümer, der eine optimierte 
Rendite aus dem Objekt erzielen will. 

Daneben treffen das FM auch soziale Verantwortlichkeiten 
gegenüber Nutzern und Dritten wie z. B. Nachbarn. Infolge 
der ständig voranschreitenden Rechtsentwicklung (euro-



Brandschutz, Schallschutz, 
Standsicherheit

BauprüfVONRW, BayBo

Arbeitsstätten ArbStättV

Beherbergungsstätten BeVO NRW, BayBStättV

Hochhäuser HochhausVO NRW;  
BayRiLi über die  
bauaufsichtliche  
Behandlung 
von Hochhäusern

Krankenhäuser KhBauVO NRW

Verkaufsstätten VkVO NRW,  BayVkV

Versammlungsstätten VStättVO NRW,   
BayVStättV

(Groß-)Garagen GarVO NRW, BayGaStellV

Abwasseranlagen BauO NRW, BayAbwAG

Aufzugsanlagen BetrSichV, BauO NRW, BayBO

Blitzschutzanlagen TPrüfVO NRW,  
DIN EN 62305

Brandmeldeanlagen,  
CO- Warnanlagen

TPrüfVO NRW,  
BayGaStellV

Druckgeräte BetrSichV

elektr. Anlagen u. Geräte UVV GUV-V A2/BGV A2

Feuerlöschanlage,  
kraftbetätigte Türen / Tore, 
lüftungstechnische Anlagen, 
Rauchabzugs- und Sicher-
heitsbeleuchtungsanlagen

TPrüfVO NRW, BaySPrüfV, 
BayPrüfVBau, BayBO,  
BayGaStellV,  
Bay. Industriebaurichtlinie

päische Rechtsnormen und deren Umsetzung in nationales 
Recht), der Tendenz zur Deregulierung (Übertragung von 
bisher hoheitlich wahrgenommenen Aufgaben auf die Be-
teiligten) sowie der Rolle der Medien (Sensibilisierung für 
Gefahren, gesteigertes Umweltbewusstsein) ergeben sich 
zunehmend gesteigerte Haftungsgefahren für die Verant-
wortlichen (vgl. zur vertraglichen und deliktischen Haftung 
des Streudienstes gegenüber Mietern, BGH vom 22.01.2008, 
NJW 2008, 1440). Dabei ist zwischen der verschuldensab-
hängigen (Normalfall, § 276 BGB; vgl. OLG Frankfurt vom 
13.03.2009, IBR 2009, 402; OLG München vom 18.02.2009, IBR 
2009, 126) und der verschuldensunabhängigen Haftung 
(Gefährdungshaftung; vgl. BGH BB 1993, 1759; VersR 2000, 
444; NJW 2005, 1366) zu unterscheiden. 

Tatsächlich wird in der Praxis in aller Regel eine lückenlose, 
vollständige und abschließende Auflistung aller zu erbrin-
genden Maßnahmen und Tätigkeiten des FM kaum gelingen. 
Somit liegt die Bewertung möglicher Gefahren und deren 
Abwehr sowie die Ergreifung erforderlicher Maßnahmen 
und die Anwendung der bestehenden Vorschriften im täg-
lich auszufüllenden Verantwortungsbereich des FM-Mana-
gers, der entscheiden muss, wie er seinen Sorgfaltspflichten 
im Einzelfall genügen kann (OLG Koblenz vom 20.02.2008, 
NJW-RR 2008, 1331; BayVGH vom 15.12.2005, IMR 2006, 157). 

Dieser Ermessensspielraum stellt sich als elementarer Be-
standteil der Betreiberverantwortung dar. Im Falle eines 
Schadenseintritts obliegt es letztendlich einem Gericht 
zu entscheiden, ob die Auffassung des FM-Managers von 
der Umsetzung seiner Sorgfaltspflichten ausreichend ist 
(vgl. OLG Frankfurt vom 19.02.2008, NJW-RR 2008, 1476; OLG 
Stuttgart vom 15.08.2002, IBR 2003, 1030). Die tatsächliche 
Erfüllung der einzelnen Pflichten obliegt den im Namen 
des FM-Unternehmens handelnden Personen innerhalb 
der jeweiligen Hierarchieebene. Die Organe des Unterneh-
mens sind in ihrer Organisationshoheit grundsätzlich frei; 
sie müssen lediglich den Erfolg sicherstellen. 

Im FM bestehen über die allgemeinen Sorgfalts- und Ver-
kehrssicherungserfordernisse hinaus viele spezifische Be-
treiberpflichten. Im Hinblick auf den Betrieb von Gebäuden 
und gebäudetechnischen Anlagen etwa existieren zahlrei-
che Vorschriften, die die fehlerfreie Herstellung (z. B. Baurecht 
des Bundes und der Länder), regelmäßige Überprüfung (ins-
besondere durch qualifizierte Überwachungsunternehmen, 
TÜV etc.) und den ordnungsgemäßen Betrieb (z. B. Aufsicht 
durch die Gewerbeaufsichtsämter) regeln. Weitere Pflichten 
können sich im Einzelfall aus behördlichen Anordnungen 
ergeben (OLG Dresden vom 27.03.2008, IBR 2009, 285). An-
lagen und Einrichtungen von Gebäuden können im Sinne 
des Gesetzes Arbeitsmittel sein, so dass für sie insbesonde-
re die Betriebssicherheitsverordnung und – für technische 
Arbeitsmittel – das Gerätesicherheitsgesetz nebst Unfall-
verhütungsvorschriften gelten. Diese umfangreichen Ver-
antwortlichkeiten umfassen insbesondere den Brand- und 
Schallschutz, die Standsicherheit, etc. (OVG Nordrhein-West-
falen, BauR 2007, 91; OLG Frankfurt BauR 2008, 90; OLG Dres-
den BauR 2006, 419). Die notwendigen Prüfungen sind in-

Der FM-Manager wird kaum in der Lage sein, diese Auf-
gaben alleine zu bewältigen. Daher ist die Delegation der 
Pflichten erforderlich (OLG Frankfurt vom 19.02.2008, NJW-
RR 2008, 1476), wobei allerdings eine restlose Befreiung des 
Delegierenden von jeglicher Verantwortung ausscheidet 
(vgl. Haftung des Verwalters nach Versagen des Hausmeis-
ters: OLG Karlsruhe vom 30.12.2008, IMR 2009, 213). Eine wirk-
same Delegation setzt voraus:

–  klare Definition der übertragenen Pflichten,
–  sorgfältige Auswahl des Delegationsempfängers,
–  �Ausstattung des Delegationsempfängers mit erforderli-

chen Mitteln und Kompetenzen,
–  An- und Unterweisung des Delegationsempfängers,
–  laufende Überwachung des Delegationsempfängers.

nerhalb bestimmter Zeiträume durch Sachverständige oder 
zugelassene Überwachungsstellen durchzuführen. Hierfür 
trägt wiederum das FM die Verantwortung. Im Einzelnen:



Kanzlei intern
Neue Partner:
Wir freuen uns, folgende langjährige Kollegen  
auf der Partnerebene begrüssen zu können:
Rechtsanwalt Dr. Ulrich Arlt
Rechtsanwalt Robert Sprajcar
Rechtsanwalt Jörg Stoye

Seminar
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architek-
tenrecht Dr. Florian Schrammel hält am 12.11.2009 ein 
Seminar zum Thema „Das Facility-/Gebäude-manage-
ment (FM/GM) – Grundlagen, Vertragsgestaltung, 
Betreiberverantwortung“. Einzelheiten erfahren Sie 
unter: www.ibr-online.de/IBRSeminare 

Bitte geben Sie uns Ihre Mail-Adresse an, damit wir Ihnen 
zukünftig den Kanzleibrief per Mail zusenden können.

Neue Kollegen:

in Frankfurt:
Rechtsanwalt Armin Heisiep
Rechtsanwalt Jonas Kollewe
Rechtsanwalt Moritz Freiherr von Münchhausen  
(vorher Berlin)

in Berlin:
Rechtsanwalt Benjamin Bernhard
Rechtsanwalt Hartmut Block
Rechtsanwältin Dr. Frauke Valeska Pfarr
Rechtsanwalt Christian Post
Rechtsanwältin Jaqueline Weinberg

in München:
Rechtsanwalt Dr. Florian Schrammel
Rechtsanwalt Wolfgang Stürzer

FRANKFURT a. M.
Kettenhofweg 126
60325 Frankfurt a. M.
Tel.	 +49/69/975822-0 
Fax	+49/69/975822-225/-230
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BERLIN
Knesebeckstraße 1
10623 Berlin
Tel.	 +49/30/318675-0 
Fax	+49/30/318675-29 
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MÜNCHEN
Maximilianstraße 29
80539 München
Tel.	 +49/89/291930-0 
Fax	+49/89/291930-22
muenchen@hfk-rechtsanwaelte.de

HAMBURG
Am Kaiserkai 10
20457 Hamburg
Tel.	 +49/40/28 8095-30 
Fax	+49/40/28 8095-40 
hamburg@hfk-rechtsanwaelte.de

HANNOVER 
30159 Hannover
Aegidientorplatz 2 B
Tel.	 +49/511/81 1209-60 
Fax	+49/511/81 1209-70 
hannover@hfk-rechtsanwaelte.de
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Neubaugasse 3 / 10 
1070 Wien
Tel.	 +43/1/5 3524 36  
Fax	+43/1/5 3524 3630
wien@hfk-rechtsanwaelte.at
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Bitte beachten Sie, dass dieser Kanzleibrief nur allgemein informiert, die rechtliche Beratung aber nicht ersetzen kann.

Mögliche Rechtsfolgen der Haftung für das FM-Unternehmen für den Handelnden selbst

arbeitsrechtlich Verweis, Abmahnung, Versetzung,  
Kündigung

zivilrechtlich
(und zwar sowohl aufgrund Gesetzes  
als auch aufgrund vertraglicher  
Vereinbarungen)

Schadensersatzverpflichtung gegenüber 
dem Geschädigten
Schadensersatzverpflichtung des Dienst-
leisters ggü. dem Auftraggeber

Regressverpflichtung gegenüber 
dem Geschädigten
Regressverpflichtung gegenüber  
dem eigenen Unternehmen
Regressverpflichtung gegenüber  
der Unfallversicherung

ordnungsrechtlich Bußgeld Bußgeld

strafrechtlich Geld-/ Freiheitsstrafe

öffentlich-rechtlich Nutzungsverbot; Stilllegung Berufsverbot

versicherungs-rechtlich Verlust des Versicherungsschutzes Verlust des Versicherungsschutzes

Aufgrund der Betreiberverantwortung stellen sich viel-
schichtige Fragen, zu deren Beantwortung sich als erforder-
lich erweist:
–  Klärung grundlegender Fragen,
–  organisatorische Regelungen,
–  Überprüfung der Grundlagen,

–  �Dokumentation aller Prüfungs-, Überwachungs- und Ab-
hilfemaßnahmen und

–  zielgerichtete Mittelverwendung.

Dr. Christian Nunn und Dr. Florian Schrammel 
Rechtsanwälte, Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht

Büro München

in Cooperation
Watt, Tieder, Hoffar & Fitzgerald, L.L.P. / 8405 Greensboro Drive / Suite 100 / Mc Lean, VA 22102

redaktion: Birgit weber, dr. rainer kohlhammer


